
VO über das Erbbaurecht

§4
Der Heimfallanspruch sowie der Anspruch auf eine Ver

tragsstrafe (§ 2 Nr. 4 und 5) verjährt in sechs Monaten von 
dem Zeitpunkt an, in dem der Grundstückseigentümer von 
dem Vorhandensein der Voraussetzungen Kenntnis er
langt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zwei Jahren 
vom Eintreten der Voraussetzungen an.

§5
(1) Als Inhalt des Erbbaurechts kann auch vereinbart 

werden, daß der Erbbauberechtigte zur Veräußerung des 
Erbbaurechtes der Zustimmung des Grundstückseigen
tümers bedarf.

(2) Als Inhalt des Erbbaurechts kann ferner vereinbart 
werden, daß der Erbbauberechtigte zur Belastung des Erb
baurechts mit einer Hypothek, Grund- oder Rentenschuld 
oder einer Reallast der Zustimmung des Grundstückseigen
tümers bedarf. Ist eine solche Vereinbarung getroffen, so 
kann auch eine Änderung des Inhalts der Hypothek, Grund
oder Rentenschuld oder der Reallast, die eine weitere Be
lastung des Erbbaurechts enthält, nicht ohne die Zustim
mung des Grundstückseigentümers erfolgen.

§6
(1) Ist eine Vereinbarung gemäß § 5 getroffen, so ist 

eine Verfügung des Erbbauberechtigten über das Erbbau
recht und ein Vertrag, durch den er sich zu einer solchen 
Verfügung verpflichtet, unwirksam, solange nicht der 
Grundstückseigentümer die erforderliche Zustimmung 
erteilt hat.

(2) Auf eine Vereinbarung, daß ein Zuwiderhandeln des 
Erbbauberechtigten gegen eine nach § 5 übernommene 
Beschränkung einen Heimfallanspruch begründen soll, 
kann sich der Grundstückseigentümer nicht berufen.

§7
(1) Ist anzunehmen, daß durch die Veräußerung (§5, 

Abs. 1) der mit der Bestellung des Erbbaurechts verfolgte 
Zweck nicht wesentlich beeinträchtigt oder gefährdet wird, 
und daß die Persönlichkeit der Erwerbers Gewähr für eine
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